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Duisburg, 16. November 2015 

Gesetz zur Errichtung des Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 16/9568 

Gesetz über die Feststellung des eines Vierten Nachtrags zum Haushaltsplan des 
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 (Viertes Nachtragshaus
haltsgesetz 2015) 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 16/10082 

Drittes Gesetz zur Änderung des Versorgungsfondgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 16/10083 

Ergänzungsvorlage zum Haushaltsgesetzentwurf 2016 und zum Entwurf des GfG 
2016, Drucksache 16/10150 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die DPolG NRW bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme. 

Wir schließen uns der Stellungnahme des DBB NRW an. 

Mit freundlichen Grüßen 

P~-=~ 
Erich Rettinghaus 
Vorsitzender 


